
 

 

Z-8.1-930  18. Februar 2015  
8. April 2016  

Baugerüste Tobler AG 
Langenhagstraße 50 
9424 RHEINECK 
SCHWEIZ  

Gerüstsystem "Mato 54"  

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-930 vom 08. April 2011 
mit Ergänzung von 17. Februar 2012.  
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und zwölf Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.    
  

 
18.02.2015 I 37.1-1.8.1-4/15 

über die Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 8. April 2011 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt. 

a)  Tabelle 1 wird durch folgende Bauteile ergänzt: 

Tabelle 1:  Gerüstbauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "Mato 54" 

Bezeichnung Anlage A, 
Seite 

Regelungen für die Herstellung, 
Kennzeichnung und den 

Übereinstimmungsnachweis 

Aluminium Belag 61 cm mit Luke 
und Leiter 

191 --- 

b) Abschnitt 2.2.1 wird wie folgt ersetzt: 

2.2.1 Herstellung 

 Betriebe, die geschweißte Gerüstbauteile nach dieser Zulassung herstellen, müssen 
nachgewiesen haben, dass sie hierfür geeignet sind. 

 Für Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn  
- die Qualifizierung von Schweißverfahren und Schweißpersonal nach 

DIN EN 1090-3:2008-09 erfolgt und für den Betrieb ein Schweißzertifikat mindestens 
der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder  

- wenn für den Schweißbetrieb eine Bescheinigung mindestens über die Klasse B nach 
DIN V 4113:2003-11 vorliegt und dabei durch Verfahrensprüfung die Eignung zur 
Fertigung der vorgesehenen Schweißverbindungen nachgewiesen ist. 

c)  Tabelle 3 wird durch folgende Bauteile ergänzt: 

Tabelle 3:  Zuordnung der Beläge zu den Lastklassen  

Bezeichnung Anlage A, 
Seite 

Feldweite 
 [m] 

Verwendung in 
Lastklasse 

Verwendung im 
Fang- und 

Dachfanggerüst 

Aluminium Belag 61 cm mit 
Luke und Leiter 191 

1,57  5 
zulässig 2,07  4 

≥ 2,57  3 
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ZU ANLAGE A 

a) Anlage A wird durch Anlage A, Seiten 191 bis 202 ergänzt. 

 

ZU ANLAGE B 

a)  Tabelle B.3 wird durch folgende Bauteile ergänzt: 

 Tabelle B.3:    Durchstiegsböden für Ankerraster 8 m versetzt (vgl. B.5 a)) 

Gerüstboden Anzahl je 
Gerüstfeld 

Nach Anlage A, 
Seite 

Aluminium Belag 61 cm mit Luke und Leiter 1 191 

b)  Tabelle B.12 wird durch folgende Bauteile ergänzt: 

Tabelle B.12:  Bauteile der Regelausführung 

Bezeichnung Anlage A, Seite 

Aluminium Belag 61 cm mit Luke und Leiter 191 

Andreas Schult  Beglaubigt 
Referatsleiter 
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